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Installation von Überwachungskameras an Brennpunkten in der Innenstadt zur
nächtlichen Ü berwachung
- lhr Antrag vom 19.01.2011/Nr. 14

Sehr geehrte Frau Stadträtin Kühne,
sehr geehrte Frau Stadträtin Adler,
sehr geehrter Herr Stadtr:at Rivoir,
sehr geehrter Herr Stadtrat Pflüger,
sehr geehrter Herr Stadtrat Kriechbaum,

zuerst bedanke ich mich für lhr o.g. Schreiben.

Die Rechtsgrundlage für eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist 5 21 Abs. 3 Polizeigesetz
für Baden-Württemberg (PolG). Demnach können der Polizeivollzugsdienst oder die
Ortspolizeibehörden an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen

anfertigen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebietes deutlich
abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung von
Straftaten zu rechnen ist.
D. h. eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist nur an Kriminalitätsschwerpunkten möglich.

Die Polizeidirektion Ulm hat aktuell aufgrund der Daten aus dem Jahr 2010 einen Bericht zur
Kriminalitätslage in Ulm erstellt. Relevante Deliktsbereiche wurden dabei möglichst kleinräumig
ausgewertet und auf öffentliche Brennpunkte überprüft.
lm Stadtkreis Ulm bewegen sich die Fallzahlen für Straftaten im Jahr 2010 innerhalb der üblichen
Schwankungsbreite auf niedrigem Niveau.
Erwartungsgemäß werden im Stadtgebiet die meisten Straftaten - entsprechend der vorhandenen
Tatgelegenheitsstruktur - in den Geschäftszentren der Fußgängerzone (Hirschstraße/Bahnhofstraße)

und im Blautalcenter verübt. Ein beträchtlicher Teil der Fallzahlen ist auf Ladendiebstähle
zurück zu fuhren. 

i

Insgesamt ist keine auffällige Entwicklung - insbesondere kein außergewöhnlicher, sich deutlich
abhebender örtlicher Kriminalitätsschwerpunkt - festzustellen.

Festgestellt wurde jedoch, dass die Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum stark angestiegen sind.
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Die Polizeidirektion Ulm begegnet dieser Entwickh-ing durch Sonderstreifen und Kontrollen im
Rahmen der Gewaltkonzeption. Auch der kommunale Ordnungsdienst überwacht im Rahmen
seiner personellen Möglichkeiten den öffentlichen Raum.

lm Stadtkreis Ulm ist eine erhöhte Kriminalitätsbelastung im lnnenstadtbereich vorhanden. Es

handeltsich hierbei nicht um ein spezielles Ulmer Problem sondern gilt frir die meisten Großstädte.
Neben der "sogwirkung der City" spielen vor allem die dort gebotenen Tatgelegenheiten eine
Rolle.

Die Überwachung besonders kriminalitätsbelasteter Räume - hierbei handelt es sich nicht um
Kriminalitätsschwerpunkte - mittels Video ist wegen der weiträumigen kriminalgeographischen
Verteilung der Straftaten rechtlich nicht begründbai und nicht Erfolg versprechend.

Grüßen


